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Vorbemerkung 
Diese Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten wurden erst-
malig 1998 erarbeitet und beschlossen. In dieser Zeit wurde in vielen Städten das „Neue 
Steuerungsmodell“ der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 
(KGST) eingeführt. Unter anderem im Zuge dessen ergab sich der Bedarf für eine nach-
vollziehbare Bemessungsgrundlage. 
 
Seitdem haben sich diese Qualitätskriterien durch Ihre Anwendung für zahlreiche Bedarf-
splanungen und ihre Berücksichtigung in der Rechtsprechung als technischer Standard 
etabliert. 
 
Erkenntnisse aus der langjährigen Anwendung und Ergebnisse aktueller wissenschaftli-
cher Untersuchungen haben es notwendig gemacht, die Qualitätskriterien zu überarbei-
ten. Die materiellen Anforderungen in Bezug auf Hilfsfristen und Personalstärken haben 
sich dadurch bestätigt. Die hier beschriebenen Standards sind eine angemessene und 
verhältnismäßige Grundlage für die Dimensionierung von Feuerwehren in Städten für die 
regelmäßig auftretenden Schadenlagen. 
 
Darüber hinaus muss seitens der Städte auch für selten auftretende Schadenlagen plane-
risch und in Bezug auf die Vorhaltung von Ressourcen eine risikoorientierte Vorsorge ge-
troffen sein. 
 
Die wesentlichen Qualitätskriterien für ein standardisiertes Schadensereignis sind: 
 

Hilfsfrist 
Funktionsstärke 
Einsatzmittel 
Erreichungsgrad 
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Diese Empfehlungen erfordern taktische Anpassungen an die örtlichen Gegebenheiten 
sowie an das festgelegte Sicherheitsniveau im Feuerwehrbereich der jeweiligen Stadt. 
 
Standardisiertes Schadensereignis 
Als dimensionierendes Schadensereignis gilt der Brand, der regelmäßig die größten Per-
sonenschäden fordert. Dies ist der Wohnungsbrand im Obergeschoß eines mehrgeschos-
sigen Gebäudes. Neben Feuer und Rauch in der betroffenen Nutzungseinheit kommt es 
zu Raucheintrag in den Treppenraum. Es sind Personen aus der betroffenen Wohnung 
und aus angrenzenden Wohnungen über Leitern und über den Treppenraum zu retten. 
Außerdem muss die Brandausbreitung verhindert und der Brand gelöscht werden. Dieses 
Ereignis wird als kritischer Wohnungsbrand bezeichnet. 
 
Die für dieses Szenario aufgestellten Qualitätskriterien für die Menschenrettung und 
Brandbekämpfung decken auch die üblichen Szenarien im Bereich der technischen Hilfe-
leistung mit ab, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen. In der 
weiteren Betrachtung werden daher nur die Anforderungen für das Szenario des kritischen 
Wohnungsbrandes bestimmt. 
 
Spezielle Risikoanalyse 
Außer den Überlegungen zum Standardereignis ist die Risikoanalyse des Stadtgebietes 
eine unabdingbare Voraussetzung für die richtige Bedarfsplanung der Feuerwehr. Manche 
besonderen Risiken können in Synergie ganz oder teilweise durch die für das Standarder-
eignis vorgehaltenen Einsatzkräfte abgedeckt werden. Teilweise oder auch in Gänze wer-
den für besondere Risiken aber auch zusätzliche Einsatzkräfte und -mittel erforderlich 
sein.  
 
Hilfsfrist 
Die zeitkritische Aufgabe bei einem kritischen Wohnungsbrand ist die Menschenrettung. 
Nach der Bundesstatistik ist die häufigste Todesursache bei Wohnungsbränden die 
Rauchgasintoxikation (unter anderem die Vergiftung mit Kohlenmonoxid). Je nach Brand-
entwicklungsdauer, unter anderem in Abhängigkeit der Zündquelle, der Menge und Art der 
Brandlasten in der Wohnung, den Zu- und Abluftbedingungen, der Verfügbarkeit von 
Rauchwarnmeldern und dem Verhalten und Aufenthaltsort der betroffenen Personen, 
werden diese Menschen unterschiedlich intensiv dem Brandrauch ausgesetzt. Neben den 
darin enthaltenen toxischen Gasen stellt auch die teilweise sehr hohe Temperatur des 
Brandrauchs eine erhebliche Gefahr dar. Bei sich ausbreitenden Bränden nimmt die pro-
duzierte Rauchgasmenge exponentiell zu. 
 
Personen die dem Brandrauch ausgesetzt sind befinden sich in akuter Lebensgefahr. Die 
Erfahrungen der Feuerwehren mit kritischen Wohnungsbränden zeigen, dass Personen- 
und Sachschäden mit zunehmender Entwicklungsdauer des Brandes exponentiell zu-
nehmen. 
 
Es muss daher so schnell wie möglich mit der Menschenrettung und der Brandbekämp-
fung begonnen werden. 
 
Die Zeitdauer vom Brandausbruch bis zum Wirksamwerden der Einsatzmaßnahmen setzt 
sich generell wie folgt zusammen: 
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         Zeitpunkt     Zeitabschnitt        
1      Brandausbruch 
       >Entdeckungszeit  

2      Brandentdeckung 
       >Meldezeit 
3      Betätigung einer Meldeeinrichtung 

(Telefon, Notrufmelder usw.) 
       >Aufschaltzeit 
4      Beginn der Notrufabfrage 
       >Gesprächs- und Dispositionszeit 
5      Alarmierung der Einsatzkräfte 
       >Ausrückezeit 
6      Ausrücken der Einsatzkräfte 
       >Anfahrtzeit 
7      Eintreffen an der Einsatzstelle 

>Erkundungszeit 
8      Erteilung des Einsatzauftrages 

>Entwicklungszeit 
9      Wirksamwerden der Einsatzmaßnahmen 
 
Zur Definition der Hilfsfrist eignen sich nur solche Zeitabschnitte, die von der Feuerwehr 
weitgehend beeinflussbar und dokumentierbar sind. Hierunter fallen 
 
• die Gesprächs- und Dispositionszeit, 
• die Ausrückezeit sowie 
• die Anfahrtszeit. 
 
Für die in der Abwägung zwischen einer möglichst sofortigen Hilfeleistung und dem dafür 
notwendigen Aufwand sind folgende Hilfsfristen notwendig und angemessen: 
 
• 1,5 Minuten für die Gesprächs- und Dispositionszeit 
 
• 8 Minuten für die Ausrücke- und Anfahrzeit 
 
Die übrigen Zeitanteile lassen sich von der Feuerwehr in Teilen ebenfalls beeinflussen, 
wirken sich aber nicht auf die Planung von Wachenstandorten und die Personalvorhaltung 
aus. Sie dienen der Schadensreduzierung und werden durch organisatorische und prä-
ventive Maßnahmen beeinflusst: 
 
Die Entdeckungszeit kann durch die Förderung von Rauchwarnmeldern und Brandschutz-
aufklärung verkürzt werden. 
 
Die Meldezeit kann durch Brandschutzaufklärung unterstützt werden. 
 
Die Aufschaltzeit kann im Zeitanteil zwischen der Signalisierung des Notrufs und dem Be-
ginn des Gesprächs in großem Umfang von der zuständigen Leitstelle beeinflusst werden. 
Hier wird eine Zielgröße von zehn Sekunden als notwendig und angemessen angesehen. 
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Die Erkundungszeit und die Entwicklungszeit können durch Verbesserungen in der Ein-
satztaktik, den Einsatzunterlagen und der Ausstattung unterstützt werden. 
 
 
Funktionsstärke 
Der Feuerwehreinsatz ist nach wie vor personalintensiv. So müssen zur Menschenrettung 
und zur Brandbekämpfung beim kritischen Wohnungsbrand mindestens 16 Einsatzfunkti-
onen zur Verfügung stehen. Diese 16 Einsatzfunktionen können als eine Einheit oder 
durch Addition mehrerer Einheiten dargestellt werden. Die Kombination von Berufs- und 
Freiwilliger Feuerwehr ist möglich. 
 
Sofern die Einheiten nicht gleichzeitig eintreffen, kann mit zumindest 10 Funktionen in der 
Regel nur die Menschenrettung unter vorübergehender Beschränkung bzw. Zurückstel-
lung der Brandbekämpfung eingeleitet werden. 
 
Um die Menschenrettung noch rechtzeitig durchführen zu können, sind beim kritischen 
Wohnungsbrand die ersten 10 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung er-
forderlich. Nach weiteren 5 Minuten, das sind also 13 Minuten nach Alarmierung, müssen 
mindestens 16 Funktionen vor Ort sein. Diese weiteren 6 Funktionen sind zur Unterstüt-
zung bei der Menschenrettung, zum Verhindern der Brandausbreitung und zur Brandbe-
kämpfung, zur Entrauchung sowie zur verbesserten Eigensicherung der Einsatzkräfte er-
forderlich. Die Aufgaben der Funktionen richten sich nach den örtlichen Festlegungen. 
Nach örtlichen Gegebenheiten und den Risikobetrachtungen sind gegebenenfalls die 
Funktionszahlen zu erhöhen und die Zeitwerte zu reduzieren. 
 
Der zeitliche Ablauf stellt sich wie folgt dar: 
 

           10 Funktionen  + 6 Funktionen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Erreichungsgrad 
Unter „Erreichungsgrad“ wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die 
Zielgrößen „Hilfsfrist“ und „Funktionsstärke“ eingehalten werden. Ein Erreichungsgrad von 
z.B. 90 % bedeutet, dass für 9/10 aller Einsätze die Zielgrößen eingehalten werden, bei 
1/10 der Einsätze jedoch nicht. 
 
Dieses Verfahren zur Ermittlung des Erreichungsgrades ist nur dann sachgerecht, wenn 
es für das untersuchte Versorgungsgebiet auf einer ausreichenden Datenbasis erfolgt. 
Das dürfte bei weniger als etwa 50 bemessungsrelevanten Einsätzen nicht mehr der Fall 

Zeit 

1,5 min 8 min 5 min 

Brand-
ausbruch 

Beginn Notruf-
abfrage 

Alarmierung / 
Anfahrt 

Eintreffen 
10 Funktionen 

16 Funktionen 
verfügbar 
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sein. Bis auf wenige Ausnahmen wird eine solche Datenbasis nur für das jeweils vollstän-
dige Versorgungsgebiet zur Verfügung stehen. Wenn dann für die örtliche Bedarfsplanung 
differenzierte Aussagen zum Beispiel in Bezug auf einzelne Stadtteile gewünscht sind, 
kann die Darstellung seriös nicht mehr über individuelle Erreichungsgrade erfolgen. In 
diesen Fällen können aber die Qualitätskriterien unmittelbar dargestellt werden. Zum Bei-
spiel durch die jeweiligen durchschnittlichen Hilfsfristen oder Funktionsstärken nach Orts-
teilen. 
 
Der Erreichungsgrad ist u.a. abhängig von 
 

• der Gleichzeitigkeit von Einsätzen, die die zuständige Feuerwache teilweise oder 
ganz binden, 

• der Struktur des Stadtgebietes, 
• der Optimierung des Personaleinsatzes, 
• den Verkehrs- und Witterungseinflüssen. 

 
Im Gegensatz zu den Hilfsfristen, die auf empirischen Erkenntnissen gründen und den 
Funktionsstärken, die sich aus einsatzorganisatorischen Erfordernissen ableiten, ist der 
Erreichungsgrad Gegenstand eines politischen Beschlusses. Die Gesamtkosten stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erreichungsgrad. 
 
Um für eine Stadt den Erreichungsgrad festzulegen und zu bewerten, sind auch inter-
kommunale Vergleiche sinnvoll, soweit diese auf gesicherten und vergleichbaren statisti-
schen Daten beruhen. 
 
Aus fachlicher Sicht wird derzeit für die Gesprächs- und Dispositionszeit in der Leitstelle, 
für die Ausrücke- und Anfahrtszeit und für die Funktionsstärken ein Erreichungsgrad von 
mindestens 90 % als Zielsetzung für erforderlich angesehen. 
 
 

______________________ 
 
 
 

Diese Fachempfehlung  wurde erstmalig am 16. September 1998 durch die Vollversamm-
lung der AGBF bei 73 Anwesenden mit einer Gegenstimme verabschiedet. Die vorliegen-
de, überarbeitete Fassung wurde am 19. November 2015 von der Vollversammlung der 
AGBF ohne Gegenstimme oder Enthaltung einstimmig verabschiedet. 
 
 


